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Az.: ZFB 2-941-04
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises
Würzburg für das Haushaltsjahr 2004 sowie öffentliche Auf-
lage des Haushaltsplans

Aufgrund Artikel 57 ff der Landkreisordnung für den Freistaat
Bayern (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.08.1998 (GVBL S. 826, BayRS 2020-3-1-I) hat der Kreistag des
Landkreises Würzburg am 30.01.2004 folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2004 beschlossen, die hiermit
gemäß Art. 59 Abs. 3 LKrO bekannt gemacht wird:

I.

Haushaltssatzung des Landkreises Würzburg
für das Haushaltsjahr 2004

Aufgrund des Art. 57 ff der Landkreisordnung erlässt der Land-
kreis Würzburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2004 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 81.091.226 r

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.167.305 r

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.886.668 r fest-
gesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im
Vermögenshaushalt wird auf 2.047.520 r festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht ge-
deckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichs-
gesetzes auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen
ist (Umlagesoll), wird auf 44.953.401 r festgesetzt.

2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen (Umlagesätze) aus
nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuwei-
sungen (Umlagekraft) bemessen.

a) Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenver-
arbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

1. der Grundsteuer A 1.328.208 r

2. der Grundsteuer B 9.519.739 r

3. der Gewerbesteuer 23.446.900 r

4. der Gemeindeeinkommen- 40.481.510 r

steuerbeteiligung

5. der Gemeindeumsatzsteuer- 2.100.035 r
beteiligung

b) 80 v.H. der gemeindlichen 15.430.386 r

Schlüsselzuweisungen im
Haushaltsjahr 2003

Umlagekraft 92.306.778 r

3. Der Umlagesatz, nach dem die Kreisumlagen berechnet
werden, wird für die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteu-
er, die Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung und die
Schlüsselzuweisungen einheitlich auf 48,7 v.H. festgesetzt.
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4. Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern, die der Landkreis in den gemeindefreien Gebieten
erhebt, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 500 v.H.
Betriebe (A)

b) für die Grundstücke (B) 500 v.H.

2. Gewerbesteuer 320 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 •
festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

Würzburg, 19.03.2004

Zorn
Landrat

II.

Die Regierung von Unterfranken hat als Rechtsaufsichts-
behörde die erforderliche Genehmigung des Gesamtbetrages
der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 4.886.688,--
Euro nach Art. 65 Abs. 2 LKrO erteilt.

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 59 Abs. 3 Satz 3 LKrO eine
Woche lang ab dem Tag nach der Ausgabe des Amtsblattes im
Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15, Zimmer Nr. 141 /
Haus 1 / I. Stock, während der allgemeinen Dienststunden zur
Einsichtnahme auf.

Zorn
Landrat

ZV-2000-04
Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes
Erholungs- und Wandergebiet Würzburg für das Haushalts-
jahr 2004

Es wird bekannt gegeben, dass der Haushaltsplan des Zweck-
verbandes Erholungs- und Wandergebiet Würzburg für das
Haushaltsjahr 2004 im Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße
15, Zimmer 135, 1. Stock, während der allgemeinen Geschäfts-
zeiten für eine Woche öffentlich aufgelegt ist.

Die Auflagefrist beginnt eine Woche nach dieser Bekanntma-
chung (Datum des Amtsblattes/Aushanges).

Az.: LKM-2004
Satzungen des Zweckverbandes Sing- und Musikschule
Würzburg

Satzung

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren
für die Benutzung der Sing- und Musikschule Würzburg

(Gebührensatzung) vom 23.11.2001,
zuletzt geändert durch Satzung vom 18.12.2002.

Aufgrund des Art. 42 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale
Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 8 des Bayer.
Kommunalabgabengesetzes (BayKAG) und Art. 21 Abs. 1
Kostengesetz erlässt der Zweckverband Sing- und Musik-
schule Würzburg folgende Satzung:

§ 1

Die Anlage 1 – Gebührentarif für die Teilnahme an Lehr-
veranstaltungen – und die Anlage 2 – Gebührentarif für die
vorübergehende Überlassung von Musikinstrumenten – zur
Gebührensatzung des Zweckverbandes Sing- und Musikschu-
le Würzburg wird wie folgt geändert:

Anlage 1

zur Gebührensatzung des Zweckverbandes
Sing- und Musikschule Würzburg

– Gebührentarif für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen –

Tarif-Nr. Art  des Unterrichts Gebühren/Schuljahr

1. Klassenunterricht
1.1 Musikalische Früherziehung

(MFE/45 Minuten) 141,00 r
1.2 Grundkurs (45 Minuten) 141,00 r
1.3 Musikgarten je Kurs und Teilnehmer

(MG/45) 99,00 r

2. Gruppenunterricht (je Schüler und 45 Min.)
2.1 6 Schüler (GR 6/45) 156,00 r
2.2 5 Schüler (GR 5/45) 162,00 r
2.3 4 Schüler (GR 4/45) 192,00 r
2.4 3 Schüler (GR 3/45) 249,00 r
2.5 2 Schüler (GR 2/45) 369,00 r

3. Einzelunterricht (45 Minuten)
3.1 (E/45) 699,00 r

Anlage 2

zur Gebührensatzung des Zweckverbandes
Sing- und Musikschule Würzburg

 – Gebührentarif für die vorübergehende Überlassung
von Musikinstrumenten –

Tarif-Nr. Musikinstrument Gebühren/Schuljahr
1. Violine 105,00 r
2. Querflöte, Klarinette, Trompete, Posaune115,00 r

3. Kontrabass, Saxophon, Tuba, Horn, 135,00 r
Bariton, Cello, Oboe

4. sonstige nicht unter Tarif-Nr. 1 bis 3
genannte Musikinstrumente

4.1 mit einem Neuwert bis 400,00 r 105,00 r
4.2 mit einem Neuwert von mehr als 115,00 r

400,00 r bis 760,00 r
4.3 mit einem Neuwert über 760,00 r 135,00 r
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§ 2

Die Satzung tritt am 01.08.2004 in Kraft.

Würzburg, 17.12.2003

Waldemar Zorn
Verbandsvorsitzender

Auf Grund der §§ 58 ff der Abgabenordnung (AO 1977) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002 (BGBI. I S. 3866,
ber. 2003 I S. 61), geändert durch Gesetze vom 23.12.2002 (BGBI.
I S. 4621), vom 16.05.2003 (BGBI. I S. 660) in Verbindung mit Art.
26 Absatz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
20.06.1994 (GVBI. S. 555, ber. 1995 S. 98), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24.12.2002 (GVBl. S. 962) und Art. 24 Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.12.2002 (GVBl. S. 962) (FN BayRS 2020-1-
1-I), erlässt der Zweckverband Sing- und Musikschule Würz-
burg folgende

Satzung

für die Sing- und Musikschule Würzburg zur Feststellung
der Gemeinnützigkeit

§ 1

(1) Der Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg mit
Sitz in 97082 Würzburg, Burkarderstraße 30, verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung. Verbandsmitglieder sind Stadt und Land-
kreis Würzburg.

(2) Zweck des Zweckverbandes Sing- und Musikschule Würz-
burg ist die Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst
und Kultur. Der Zweckverband soll als Bildungsstätte für
Musik die musikalischen Fähigkeiten bei den Musik-
interessierten erschließen und fördern. Rechtsgrundlage
ist die Verbandssatzung vom 27.11.1996, zuletzt geändert
durch Satzung vom 23.11.2002.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Unterhal-
tung der Sing- und Musikschule in Stadt- und Landkreis
Würzburg. Aufgaben der Sing- und Musikschule Würz-
burg sind insbesondere das Erteilen von Musikunterricht
in Grund-, Haupt- und Ergänzungsfächern, Veranstaltung
von schulpädagogischen Konzerten und musikalische Um-
rahmung von Veranstaltungen der Träger und Dritter.

§ 2

Der Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg ist
selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

§ 3

Die Mittel des Zweckverbandes Sing- und Musikschule Würz-
burg dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Träger erhalten bei Auflösung oder Aufhebung
der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemei-
nen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.

§ 4

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Zweckverbandes Sing- und Musikschule Würzburg fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.

§ 5

Die Satzung tritt zum 01.01.2004 in Kraft.

Würzburg, 17.12.2003

Waldemar Zorn
Verbandsvorsitzender

Die Regierung von Unterfranken hat die Satzungen im Amts-
blatt der Regierung vom 26.02.2004, Nr. 3, amtlich bekannt ge-
macht.

Az.: FB 11 S-941/2004-305
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Grundschul-
verbandes Frickenhausen a. M. für das Haushaltsjahr 2004

I.

Haushaltssatzung
des Schulverbandes

Grundschulverband Frickenhausen a. Main
(Landkreis Würzburg)

für das Haushaltsjahr 2004

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes – BaySchFG –,  Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art.
63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende
Haushaltssatzung:

§ 1

Der in der Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2004 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 136.317,00 rrrrr

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.000,00 rrrrr

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Um-
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lagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ve r w a l -

t u n g s h a u s h a l t  wird für das Haushaltsjahr 2004
auf 96.917,00 rrrrr festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes um-

gelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die

maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober
2003 auf 75 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf

1.292,23 rrrrr festgesetzt.

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Um-
lagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ve r m ö -

g e n s h a u s h a l t  wird für das Haushaltsjahr 2004 auf

6.000,00 rrrrr festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt

(Investitionsumlage).

5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schüler-
zahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2003 mit insgesamt 75
Verbandsschülern zu Grunde gelegt.

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf

80,00 rrrrr festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000,00 rrrrr
festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2004 in Kraft.

Frickenhausen, den 12.02.04

Schulverband

Hofmann

Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen

Teile.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2004 liegt in der Geschäftsstelle

des Schulverbandes bei der Verwaltungsgemeinschaft Eibel-

stadt, Marktplatz 2, 97246 Eibelstadt, eine Woche lang öffent-
lich auf. Die Auflagefrist beginnt eine Woche nach dieser Be-

kanntmachung (Datum des Amtsblattes).

Die verbandsangehörigen Gemeinden werden gebeten, in der

für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form

auf die Veröffentlichung hinzuweisen.

Az.: FB 11 S-941/2004-319
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes
Grundschule Kirchheim für das Haushaltsjahr 2004

I.

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Grundschule Kirchheim

Landkreis Würzburg
für das Haushaltsjahr 2004

Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 Bay. Schulfinanzierungs-
gesetz sowie des Art. 40 Abs. 1 KommZG und der Art. 63 ff. der
Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2004 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit                           263.700 r

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit                             34.000 r

§ 2

Kredite  für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4

A. Verwaltungsumlage

Umlegung nach der Schülerzahl:
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Be-
darfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird auf 208.000 rrrrr festgesetzt. Dieser un-
gedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf
die Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes im Verhältnis um-
gelegt.
Die Verbandsschule wurde bis zum 1. Oktober 2003 von insge-
samt 201 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht.
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler
1.034,8259 rrrrr.

B. Investitionsumlage:
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
nach dem Haushaltsplan wird auf 36.000 rrrrr  festgesetzt.
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§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2004 in Kraft.

Kirchheim, 04.03.2004

Holzapfel
(Vorsitzender)

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen
Teile.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2004 liegt in der Geschäftsstelle
des Schulverbandes bei der Verwaltungsgemeinschaft Kirch-
heim, Rathausstraße 2, 97268 Kirchheim, eine Woche lang öf-
fentlich auf. Die Auflagefrist beginnt eine Woche nach dieser
Bekanntmachung (Datum des Amtsblattes).

Die verbandsangehörigen Gemeinden werden gebeten, in der
für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form
auf die Veröffentlichung hinzuweisen.

Az.: FB 11 S-941/2004-311
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes
Margetshöchheim für das Haushaltsjahr 2004

I.

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Margetshöchheim

für das Jahr 2004

Aufgrund Art. 9 Abs. 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Art.
40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern erlässt der Schulverband folgende

HAUSHALTSSATZUNG

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wird

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 375.100,00 r

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 211.000,00 r

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 180.000,00 r fest-
gesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.

§ 4

A.) Verwaltungsumlage

Umlegung nach der Schülerzahl:
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Be-
darfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird auf 306.000,00 r festgesetzt und nach
dem Verhältnis der Schülerzahl bemessen.

Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2003 auf 425
Schüler festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird somit je Schüler auf 720,00 r fest-
gesetzt.

B.) Investitionsumlage:
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 60.000,00 r

festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit 1. Januar 2004 in Kraft.

Margetshöchheim, 08.03.2004

Schulverband Margetshöchheim

Stock
Vorsitzender

II.

Das Landratsamt Würzburg hat mit Schreiben vom 02.03.2004 –
FB 11 S-941/2004-311 – den Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men rechtsaufsichtlich genehmigt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG,
Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 71 Abs. 2 GO).

Der Haushaltsplan für das Jahr 2004 liegt in der Geschäftsstelle
des Schulverbandes bei der Verwaltungsgemeinschaft
Margetshöchheim, Mainstraße 15, 97276 Margetshöchheim,
eine Woche lang öffentlich auf. Die Auflagefrist beginnt eine
Woche nach dieser Bekanntmachung (Datum des Amtsblat-
tes).

Die verbandsangehörigen Gemeinden werden gebeten, in der
für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form
auf die Veröffentlichung hinzuweisen.
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Az.: FB 25-863-7/99 Fri(St)
Landratsamt Kitzingen
72-642/02.2

Verordnung des Landratsamtes Kitzingen über die Festset-
zung eines erweiterten Trinkwasserschutzgebietes für das
Erschließungsgebiet Sulzfeld a. Main/Marktsteft in den Ge-
markungen Sulzfeld a. Main, Marktsteft (Landkreis Kitzin-
gen) und in der Gemarkung Frickenhausen (Landkreis
Würzburg) des Zweckverbandes Fernwasserversorgung
Franken, Uffenheim

vom 27. Februar 2004

Das Landratsamt Kitzingen erlässt aufgrund des § 19 Abs. 1 Nr.
1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes – WHG – i. d. F. der
Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl I S. 3245) i. V. m.
Art. 35 und 75 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl S. 822), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Mai 2003 (GVBl S. 325) folgende
Verordnung.

Um der Stadt Marktsteft zukünftig nicht jegliche Entwicklungs-
möglichkeit zu nehmen, wurde in diesem besonderen Härtefall
eine zusätzliche Ziffer unter § 4 der Verordnung eingefügt.

V e r o r d n u n g

§ 1
Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung und zum
Schutz des Horizontalbrunnens Marktsteft (Fl.Nr. 1354, Gemar-
kung Marktsteft), des Horizontalbrunnens Sulzfeld (Fl.Nr. 1909,
Gemarkung Sulzfeld a. Main) des Vertikalbrunnens Sulzfeld a.
Main (Fl.Nr. 1909, Gemarkung Sulzfeld a. Main) und den ge-
planten fünf neuen Brunnen in der Gemarkung Sulzfeld a. Main
des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Franken, Uffen-
heim, wird in den Gemarkungen Sulzfeld a. Main, Marktsteft
(Landkreis Kitzingen) und in der Gemarkung Frickenhausen
(Landkreis Würzburg) das in § 2 näher beschriebene Schutzge-
biet festgesetzt. Für dieses Schutzgebiet werden die Anord-
nungen nach den §§ 3 bis 7 erlassen.

§ 2
Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus vier Fassungsbereichen (ei-
nem Fassungsbereich für die noch geplanten Vertikal-
brunnen N 1, N 2 und N 3 auf einem Teilbereich des Grund-
stückes Fl.Nr. 1909 in der Gemarkung Sulzfeld a. Main, ei-
nem Fassungsbereich für den bestehenden Horizontal-
brunnen, dem bestehenden Vertikalbrunnen und einem ge-
planten Vertikalbrunnen S 1 auf einem weiteren Teilbereich
des Grundstückes Fl.Nr. 1909, Gemarkung Sulzfeld a. Main,
einem weiteren Fassungsbereich für den geplanten
Vertikalbrunnen S 2 auf dem Grundstück Fl.Nr. 1967 der Ge-
markung Sulzfeld a. Main und einem Fassungsbereich für
den bestehenden Horizontalbrunnen Marktsteft, Fl.Nr.
1354, in der Gemarkung Marktsteft),

zwei engeren Schutzzonen (eine engere Schutzzone in der
Gemarkung Sulzfeld und einer engeren Schutzzone in der
Gemarkung Marktsteft),

zwei weiteren Schutzzonen (einer weiteren Schutzzone in
der Gemarkung Sulzfeld a. Main und in der Gemarkung Fri-

ckenhausen und einer weiteren Schutzzone in der Gemar-
kung Marktsteft).

(2) Die engere Schutzzone für die Erschließung Sulzfeld a.
Main liegt vollständig innerhalb der Gemarkung Sulzfeld a.
Main. Die Grenze verläuft, ausgehend von der nordöstli-
chen Ecke des Grundstückes Fl.Nr. 1919 nach Westen auf
dem südlichen Rand des Feldweges Fl.Nr. 1920 ca. 300 m bis
zum Flurstück 1908, weiter am östlichen Rand der Flurstü-
cke 1908 und 1970 ca. 1 100 m nach Süden bis zur südlichen
Grenze des Grundstückes Fl.Nr. 1966 und dann ca. 175 m
nach Osten entlang der südlichen Grenze der Flurstücke
1966 und 1965 bis zum östlichen Rand des parallel zum Main
verlaufenden Feldweges Fl.Nr. 1950. Am östlichen Rand
des Feldweges Fl.Nr. 1950 verläuft die Grenze ca. 50 m nach
Norden, dann an der südwestlichen Ecke des Grundstückes
Fl.Nr. 1959 nach Osten bis zum Mainufer. Anschließend bil-
det das westliche Mainufer die Grenze bis auf Höhe der
südöstlichen Ecke des Flurstückes 1919, danach verläuft
die Grenze an der östlichen Kante des Feldweges Fl.Nr. 1950
in nördlicher Richtung und schließt an die nordöstliche
Ecke des Grundstückes Fl.Nr. 1919.

(3) Die engere Schutzzone für die Erschließung Marktsteft liegt
vollständig innerhalb der Gemarkung Marktsteft. Die Gren-
ze verläuft ausgehend von der nordöstlichen Ecke des
Grundstückes Fl.Nr. 1267 in westlicher Richtung bis zur
Nordwestecke des Flurstückes 1356/1 und von dort über
das Flurstück 1358 zum Main. Die westliche Grenze verläuft
zunächst entlang des Weges (Fl.Nr. 1329) und schließt im
Süden die Fl.Nrn. 1352 und 1353 ein. Nach ca. 550 m über-
quert die Grenze in ost-nordöstlicher Richtung die Flurstü-
cke 1352, 1329 und 1351 bis an den Weg Fl.Nr. 1350 und
verläuft dann an der nördlichen Weggrenze bis zum
Gewerbegebiet. Am Rand des Gewerbegebietes verläuft die
Grenze entlang der westlichen Straßenkante (Fl.Nr. 1327,
1257/1) bis zur nordöstlichen Ecke der Fl.Nr. 1267.

(4) Die Grenze der weiteren Schutzzone im Erschließungs-
gebiet Sulzfeld a. Main, ausgehend von der nordwestlichen
Ecke der engeren Schutzzone, verläuft innerhalb der Gemar-
kung Sulzfeld a. Main nach Westen, die Staatsstraße 2270
überquerend, am südlichen Rand des asphaltierten Weges
Fl.Nr. 1704 bis zum Beginn der Weinberge, anschließend
weiter westnordwestlich am süd- bzw. westlichen Rand des
Grabens bzw. der Wirtschaftswege die Flurstücke 1733,
1765, 1770, 1769 und 1650 einschließend bis zur nordöstli-
chen Ecke des Flurstücks 1643. Danach verläuft die Grenze
am südlichen Rand der Wege Fl.Nr. 1608, 2086 und 2075
nach Westen. Entlang des nördlichen Randes der Flurstü-
cke 2073 und 2072 wird die Autobahn an der Gemarkungs-
grenze erreicht. Nach Kreuzung der Gemarkungsgrenze ver-
läuft die Grenze innerhalb des Flurstückes 3000/6 der Ge-
markung Frickenhausen weiter in südwestlicher Richtung
bis zu dem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Waldweg
Fl.Nr. 3000/5. Anschließend verläuft die Grenze am östli-
chen Rand des Waldweges in südlicher bzw. süd-südöstli-
cher Richtung, die Flurstücke 3000/8, 3007, 3037 bis 3054
einschließend bis zur Südwestecke des Flurstücks 3054.
Von dort verläuft sie zunächst rund 450 m in nord-nordöst-
licher Richtung, die Flurstücke 3054 und 3065 einschlie-
ßend. Anschließend verläuft sie ca. 200 m in nordwestlicher
Richtung bis zum Waldrand und von dort am südlichen
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Rand des Weges 4384 bis zur Autobahn. Die Autobahn A 7
wird in östlicher Richtung überquert, danach wird das Flur-
stück 3000/17 eingeschlossen und die Grenze verläuft wei-
ter bis zur Gemarkungsgrenze Segnitz. Ab hier folgt die
Grenze innerhalb der Gemarkung Sulzfeld a. Main der
Gemarkungsgrenze bis zum Mainufer. Es werden die Flur-
stücke 2033 bis 2031/1 und 1960 eingeschlossen. Der weite-
re Grenzverlauf entspricht dem westlichen Mainufer bis zur
südöstlichen Ecke des engeren Schutzgebietes. Daran an-
schließend ist die Grenze deckungsgleich mit der östlichen
bzw. nördlichen Grenze der engeren Schutzzone.

(5) Die weitere Schutzzone für die Erschließung Marktsteft
liegt vollständig innerhalb der Gemarkung Marktsteft. Die
Grenze verläuft ausgehend von der südwestlichen Ecke der
engeren Schutzzone zunächst rund 150 m in südöstlicher
Richtung am westlichen Rand des Flurstückes 1352 bzw. im
Süden 1329. Anschließend verläuft sie, die Flurstücke 1342,
1347 (Baggersee), 1217/4 und 1189 einschließend, in nord-
östlicher Richtung bis zur Hauptstraße von Marktsteft.
Nach Kreuzung der Hauptstraße verläuft die Grenze weiter
in nordöstliche Richtung am nordwestlichen Rand des Flur-
stückes 1101, die Staatsstraße St 2271 kreuzend und die
Flurstücke 849, 531, 641 bis 644 einschließend am nördli-
chen Rand des Weges Fl.Nr. 1102/1 bis zum Traugraben.
Dem Traugraben folgend verläuft die Grenze weiter nach
Osten bis zur Gemarkungsgrenze nach Michelfeld, nördlich
der Flurstücke 657, 601 und 600. Der weitere Grenzverlauf in
Richtung Norden ist bis zur Nordostecke des Flurstückes
2052 deckungsgleich mit der Gemarkungsgrenze zu Michel-
feld, schließt aber die Flurstücke 392/7, 300, 293 und 2047
aus. Danach verläuft die Grenze zunächst rund 550 m in
Richtung Westen, am südlichen Rand des Feldweges Fl.Nr.
1967 bis 1966, anschließend rund 300 m in Richtung Süden
am östlichen Rand des Feldweges Fl.Nr. 1960 und 1957 bis
zur nordwestlichen Ecke des Flurstückes 1971/1. Anschlie-
ßend verläuft die Grenze, die Flurstücke 1951, 1936, 1924,
1771, 1772, 1773, 1774, 1775 und 1776, einschließend, weiter
in südwestlicher Richtung bis zur Staatsstraße 2271.
Danach verläuft die Grenze in südwestlicher Richtung über
die Staatsstraße, die Flurstücke 1509/1, 1509, 1476 bis 1479,
1436 und 1437 einschließend bis zur Nordwestecke des
Grundstückes 1433. Den weiteren Grenzverlauf bilden die
westlichen Abgrenzungen der Flurstücke 1433, 1432, 1425,
1361/1, 1361, 1360 und 1358 bis zur Nordwestecke der enge-
ren Schutzzone.

(6) Die Grenzen des Schutzgebietes ergeben sich aus dem La-
geplan M 1 : 25 000 vom 11. März 1998, gefertigt von der
Technologieberatung Grundwasser- und Umwelt GmbH
Koblenz (Anlage 1 der Verordnung), geändert vom Wasser-
wirtschaftsamt Würzburg und versehen mit einem Prüf-
stempel des Wasserwirtschaftsamtes Würzburg vom
17.10.2003. Die genauen Grenzen ergeben sich aus den La-
geplänen B-2.1 und B-2.2 für die Schutzzonen im Bereich
Sulzfeld a. Main und Frickenhausen und B-3.1 und B-3.2 für
die Schutzzonen im Bereich Marktsteft, M 1 : 2 500, vom
11.02.1999, gefertigt von der Technologieberatung Grund-

wasser- und Umwelt GmbH, Koblenz. Der Lageplan B-3.2
wurde vom Wasserwirtschaftsamt Würzburg geändert und
mit einem Prüfstempel des Wasserwirtschaftsamtes Würz-
burg vom 17.10.2003 versehen. In den Lageplänen B-2.1
und B-2.2 wurden die Fl.Nrn. in der Gemarkung Frickenhau-
sen nach Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens Fri-
ckenhausen 3 mit Datum 01.09.1999 nachgetragen. Die La-
gepläne B-2.1, B-2.2, B-3.1 und B-3.2 sind in den Geschäfts-
stellen der Vgem. Marktbreit, der Vgem. Kitzingen, der
Vgem. Eibelstadt und der Landratsämter Kitzingen und
Würzburg niedergelegt und können dort während der
Dienststunden eingesehen werden. Sie sind Bestandteil
dieser Verordnung. Maßgebend für den exakten Grenz-
verlauf sind die Karten M 1 : 2 500.

(7) Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils
gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder (wenn die
Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet) auf der der
Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie.

(8) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im
Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festge-
setzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(9) Die Fassungsbereiche sind durch eine Umzäunung, die en-
geren Schutzzonen und die weiteren Schutzzonen sind –
soweit erforderlich – in der Natur in geeigneter Weise
kenntlich gemacht.
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§ 4
Ausnahmen

(1) Das Landratsamt Kitzingen/Landratsamt Würzburg kann
von den Verboten des § 3 Ausnahmen für den Bereich des
festgesetzten Schutzgebietes im jeweiligen Landkreis zu-
lassen, wenn

1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert
oder

2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen
würde und das Gemeinwohl der Ausnahme nicht entge-
gensteht.

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen
und Auflagen verbunden werden und bedarf der Schrift-
form.

(3) Im Falle des Widerrufes kann das Landratsamt Kitzingen/
Landratsamt Würzburg vom Grundstückseigentümer ver-
langen, dass der frühere Zustand wieder hergestellt wird,
sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der
Schutz der Wasserversorgung, erfordert.

(4) Baugebiete können in der weiteren Schutzzone genehmigt
werden, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Wasser-
versorgung nicht zu erwarten ist oder durch Auflagen ver-
hütet werden kann.

§ 5
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken innerhalb des Schutzgebietes haben die Beseitigung
oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Be-
stand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Ver-
bote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes
Kitzingen/Landratsamtes Würzburg zu dulden, sofern sie
nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind,
die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 19 Abs. 3, 20
WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.

§ 6
Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken
innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Gren-
zen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Auf-
stellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht
werden.

§ 7
Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken innerhalb des Schutzgebietes haben Probenahmen
von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln
und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des
Landratsamtes Kitzingen/Landratsamtes Würzburg zur
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verord-
nung zu dulden.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations-
und Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtun-
gen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch
Beauftragte des Landratsamtes Kitzingen/Landratsamtes
Würzburg zu dulden.

§ 8
Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verord-
nung ergehende Anordnung eine Enteignung darstellt, ist
über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 19 Abs. 3, 20
WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verord-
nung ergehende Anordnung die ordnungsgemäße land-
oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränken, ist für die
dadurch verursachten Nachteile ein angemessener Aus-
gleich gem. § 19 Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6 BayWG zu
leisten.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu
50.000 r belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt,

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vor-
nimmt, ohne die mit der Ausnahme verbundenen Bedin-
gungen oder Auflagen zu befolgen,

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht
duldet.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in den Amtsblättern für den Landkreis Kitzingen/
Landkreis Würzburg in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Kitzin-
gen vom 03. November 1988, geändert mit Verordnung vom
30.07.1990 und mit Verordnung vom 23.07.2003, zum Schutz
der öffentlichen Wasserversorgung für die Stadt Markt-
steft und für die Mitglieder des Zweckverbandes Fernwas-
serversorgung Franken in der Gemarkung Marktsteft und
die Verordnung des Landratsamtes Kitzingen vom
19.02.1988, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 9 des Landkrei-
ses Kitzingen vom 29.02.1988, geändert mit Verordnung
vom 30. Juli 1990 und mit Verordnung vom 23.07.2003, zur
Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Mit-
glieder des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Fran-
ken und zum Schutz der Brunnenanlage in der Gemarkung
Sulzfeld a. Main außer Kraft.

Kitzingen, den 27.02.2004

Landratsamt Kitzingen

I.V.

Hahn
Stellv. d. Landrätin
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Anlage 2
Zur Trinkwasserschutzgebietsverordnung für das Er-
schließungsgebiet Sulzfeld/Marktsteft vom 27. Februar 2004

Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 1

1. Stallungen

Ziffer 1 a:

1. mit Flüssigmistverfahren:

Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist
das erforderliche Speichervolumen für Gülle auf mindestens
zwei Behälter aufzuteilen.

40 Dungeinheiten (= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei
folgenden Höchststückzahlen für einzelne Tierarten an:

- Milchkühe 40 Stück (1 Stück = 1,0 DE)
- Mastbullen 65 Stück (1 Stück =0,62 DE)
- Mastkälber, Jungmastrinder 150 Stück (1 Stück =0,27 DE)
- Mastschweine 300 Stück (1 Stück =0,13 DE)
- Legehennen, Mastputen 3.500 Stück (100 Stück =1,14 DE)
- sonstiges Mastgeflügel 10.000 Stück (100 Stück = 0,4 DE)

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120
Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehre-
ren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden
Dungeinheiten aufzusummieren.

2. mit Festmistverfahren:

Bei Tierbeständen über 80 Dungeinheiten ist das erforderli-
che Speichervolumen für Jauche auf mindestens zwei Behäl-
ter aufzuteilen.

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 160
Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehre-
ren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden
Dungeinheiten aufzusummieren.

3. mit gemischten Entmistungsverfahren:

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig ent-
sprechend 1. und 2. zu ermitteln.

4. Ausnahmegenehmigung

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 ist bei
bestandsgeschützten landwirtschaftlichen Betrieben mög-
lich, wenn dies betriebsbedingt notwendig ist (Existenz-
sicherung).

Ziffer 1 b:

Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheits-
prüfung eine Leckageerkennung für die Fugenbereiche ent-
sprechend Anhang 5 Nr. 4.2  der VAwS vorzusehen.

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und
Harn anfallen, sind gemäß VAwS flüssigkeitsundurchlässig
(Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen
und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kon-
trollieren.

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich ab-
trennbare Abschnitte zu höchstens 40 Dungeinheiten zu
gliedern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit
reparierbar sind.

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitun-
gen sind baulich so zu gliedern, dass eine Reparatur jeder-
zeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbe-
hälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Gülle-
kanäle gewährleistet werden. Hinsichtlich der Dichtheits-
prüfungen wird auf den Anhang 5 der VAwS hingewiesen.

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN
1045, sind zu beachten.

Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungs-
behörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 14 Tage
vorher anzuzeigen.

2. Freilandtierhaltung liegt vor, wenn die Tiere über längere
Zeiträume (ganzjährig oder saisonal) ständig, d.h. Tag und
Nacht, auf einer bestimmten Freilandfläche gehalten wer-
den.

3. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche,
forstwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Nutzungen:

- Weinbau, ausgenommen bestehende Rebflächen gemäß
Weinbaukartei der Regierung Unterfranken zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Schutzgebietsverordnung

- Obstbau, ausgenommen Steinobst- und Kernobstanlagen

- Hopfenanbau

- Tabakanbau

- Gemüseanbau

- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten

- Zierpflanzenanbau

Anlage 3
zur Trinkwasserschutzgebietsverordnung für das Er-
schließungsgebiet Sulzfeld/Marktsteft vom 27. Februar 2004

Grundwasserschonender Weinbau

Bewirtschaftungsrichtlinien eines grundwasserschonenden
Weinbaus in Wasserschutzgebieten zur Erhaltung und lang-
fristigen Sanierung nitratbelasteter Trinkwassergewinnungs-
anlagen im bayerischen Weinbau.

1. Bodenpflege und Erosionsschutz

Eine offene Bodenbewirtschaftung ist im Schutzgebiet von
September bis März einer Vegetationsperiode nicht zulässig!

In Direktzuganlagen ist eine überwinternde Begrünung in je-
der Gasse zwingend vorgeschrieben, sofern dies die Umwelt-
bedingungen (z. B. Schneckenfraß, Trockenheit) zulassen.

Je nach den vorherrschenden klimatischen und geologischen
Bedingungen sind bei der Auswahl der geeigneten
Begrünungseinsaaten die Empfehlungen der Amtlichen Fach-
beratung der Bayer. Landesanstalt für Weinbau und Garten-
bau, Veitshöchheim bzw. des Weinbaurings Franken e. V. zu
berücksichtigen.

Der Aussaatzeitpunkt der Begrünung ist so zu wählen, dass
eine gute Vorwinterentwicklung des Pflanzenaufwuchses ge-
währleistet ist (in der Regel Anfang August).

In den Seilzug- und Terrassenanlagen des bayerischen Wein-
baus ist eine der nachstehenden Bodenpflegemaßnahmen
sinnvoll:
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a) Herbst-Winter-Begrünung in jeder 2. Rebgasse von August
bis April, Minimalbodenbearbeitung von Mai bis Juli (maxi-
mal zwei Bearbeitungsgänge).

b) Einsatz von Stroh oder Rindenmulch in Kombination mit
offener Bodenpflege, Herbst-Winter-Begrünung oder
Dauerabdeckung.

c) Natürliche oder eingesäte Dauerbegrünung in jeder 2. Gasse.

Als Erosionsschutz in Jungfeldern (1. - 3. Standjahr) sollte in
den ersten 3 Jahren eine Stroh- bzw. Rindenkompostab-
deckung oder eine eingesäte Begrünung als Bodenbedeckung
erfolgen.

2. Humusversorgung und Rebenernährung

Je nach Bodenart und geologischem Ausgangsgestein sind
Humusgehalte von 1,5 % bei leichten Böden und 2,5 % bei
schweren Böden anzustreben.

Die mineralische bzw. organische Düngung hat nach der Ver-
ordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis
beim Düngen (Düngeverordnung) unter zusätzlicher Be-
rücksichtigung der in dieser Anlage 3 genannten Auflagen
zu erfolgen.

Die Stickstoffdüngung darf nur ab dem Zwei- bis Dreiblatt-
stadium bis zum Blühbeginn ausgebracht werden. Ausgenom-
men davon sind Rebanlagen mit einer Dauerbegrünung. In die-
sen Fällen kann die Stickstoffdüngung bereits im April erfol-
gen.

Kompostierte Siedlungsabfälle sind vor ihrem Einsatz im Wein-
bau grundsätzlich einer detaillierten Analyse, einschließlich
Schwermetalle und organische Schadstoffe zu unterziehen.
Das Ergebnis der Untersuchung ist durch die Amtliche Fach-
beratung bzw. die Bayer. Landesanstalt für Weinbau und Gar-
tenbau einer Bewertung und Interpretation zu unterziehen. Die
Hinweise des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten zum „Ausbringen von Grüngut, Grün-
gutkompost und Bioabfallkompost auf landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen“ müssen eingehalten werden. Die Kriterien der
Bundesgütegemeinschaft Kompost genügen den Anforderun-
gen im Wasserschutzgebiet nicht.

Kompostierte Siedlungsabfälle und andere organische Dünge-
mittel, die eine Belastung mit umweltrelevanten Rückständen
aufweisen, sind verboten.

Organische und mineralische Düngemittel sind nach ihrer
Ausbringung unmittelbar einzuarbeiten!

Von dieser Regelung ausgenommen sind begrünte Rebzeilen.

3. Bodenbearbeitung

Um stärkere Mineralisationsschübe an Stickstoff zu vermeiden,
ist eine sparsame Bodenbearbeitung durchzuführen. Die Bo-
denbearbeitung in der laufenden Vegetationsperiode endet
nach der letzten Pflanzenschutzmaßnahme. Mit dieser Boden-
bearbeitung wird in Direktzuganlagen gleichzeitig eine Herbst-
Winter-Begrünung eingesät.

Ausgenommen von dieser Regelung sind das Anhäufeln der
Rebstöcke zum Frostschutz und die nicht wendende Beseiti-
gung von Strukturschäden.

4. Umbruch/Rigolen

In Direktzuganlagen darf keine wendende Rigolmaßnahme
durchgeführt werden. Es sind nur Verfahren der Tiefen-
lockerung oder die sog. Abbruchlockerung zulässig.

In Steil- und Terrassenanlagen kann derzeit nicht auf herkömm-
liche Rigolverfahren verzichtet werden.

Grundsätzlich ist nach einer durchgeführten Rigolmaßnahme
die Einsaat einer Gründüngung vorzunehmen.

5. Rebschulen

Vor dem Einschulen ist eine Bodenuntersuchung auf Stickstoff
vorgeschrieben. Die Stickstoffdüngung ist nur nach Dünge-
empfehlung vorzunehmen!

Eine Stickstoffdüngung unter Folie ist verboten!

Die Beregnung der Rebschulen ist nur bis zur Wassersättigung
des Bodens 1 zulässig. Eine Untersuchung auf Restnitrat nach
dem Ausschulen ist sinnvoll!

Ein Wechsel der Rebschulflächen im Zuge der Fruchtfolge ist
möglich, wenn sichergestellt ist, dass damit keine Erweiterung
der bisherigen Weinbauflächen innerhalb des Wasser-
schutzgebietes erfolgt.

6. Pflanzenschutz

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nur erlaubt, wenn die
Vorschriften des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen
(Pflanzenschutzgesetz) und der Verordnung über Anwen-
dungsverbote und Anwendungsbeschränkungen für Pflan-
zenbehandlungsmittel (Pflanzenschutzanwendungsverord-
nung) in der jeweils geltenden Fassung beachtet werden.

Grundsätzlich dürfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt wer-
den, die durch die Bayer. Landesanstalt für Weinbau und Gar-
tenbau und die amtliche Weinbaufachberatung empfohlen wer-
den!

Im Unterstockbereich und in Problembereichen auf Teilflächen
sind Herbizide ohne W-Auflage und gemäß den Anwendungs-
bestimmungen der BBA zulässig.

7. Aufzeichnungspflicht

Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln unterliegt
der Aufzeichnungspflicht und der Nachweisbarkeit durch ge-
eignete Belege (Schlagkartei).

8. Entschädigung

Die oben angeführten Richtlinien zur Bewirtschaftung von
Rebflächen in Trinkwasserschutzgebieten können nach den
jeweils vorliegenden Einzelbedingungen zu wirtschaftlichen
Einbußen und einem Mehraufwand an Arbeitszeit und Kosten
führen, die nach den geltenden Rechtsvorschriften zu entschä-
digen sind.

1  Die Wassersättigung des Bodens ist erreicht, sobald die
Bodenfeuchte 70 % der nutzbaren Feldkapazität überschreitet.
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Anlage 4
zur Trinkwasserschutzgebietsverordnung für das Er-
schließungsgebiet Sulzfeld/Marktsteft

vom 27. Februar 2004

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nut-
zungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen des ertragsbedingt
erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der
Anbaufläche.

Grundwasserschonender Spargelanbau
Richtlinien zur Düngung und Bewässerung von Spargel in
Wasserschutzgebieten

Einen Schwerpunkt bildet die bedarfsgerechte Düngung
insbesondere die Stickstoffdüngung auf den auswaschungs-
gefährdeten Sandböden.

Folgende Punkte sind bei den Düngebedarfsberechnungen zu
berücksichtigen:

1.  Ermittlung des N-Bedarfs 

Der N-Bedarf berechnet sich aus:

- N
min

-Sollwert

- gemessener N
min

-Bodenvorrat

- N
min

 aus der organischen Substanz

a) N
min

-Sollwerte

Zur Berechnung der N-Düngungshöhe sind folgende N
min

-
Sollwerte in Abhängigkeit vom Standjahr des Spargels einzu-
beziehen:

Tabelle 1:  N
min

-Sollwerte in der Bodenschicht 0 - 60 cm

Standjahr N in kg/ha

Pflanzjahr 90

Wartejahr - keine Ernte 150

Ertragsanlage 130

Der N
min

-Sollwert ist kulturspezifisch und ergibt sich aus:

N-Bedarf der Kultur + N
min

-Mindestvorrat im Boden von
40 kg N/ha

b) gemessener Nmin. Bodenvorrat

Eine N-Düngung ohne vorherige Bestimmung des N
min

-Boden-
vorrats (von 0 - 60cm) durch Bodenprobenahme ist unzulässig.
Eine jährliche Bodenprobenziehung ist erforderlich.

Folgende Bodenprobenahmetermine sind einzuhalten:

Wartejahr ohne Ernte Mitte Mai

Ertragsanlage 2 Wochen vor dem Stechende

Eine N-Düngung ist im Pflanzjahr i.d.R. nicht erforderlich, da
die N-Nachlieferung aus der organischen Substanz den Bedarf
meist deckt.

2.  Berechnung der P, K, Mg-Reinnährstoffmengen 

Nach Einstellung der anzustrebenden Bodennährstoffgehalte
(= Versorgungsklasse C) bei der Bodenvorbereitung zur Neu-

anlage (siehe Punkt 4) werden die Hauptnährstoffe an Phos-
phor, Kalium und Magnesium je nach Standjahr in Höhe des
Entzugs ergänzt.

Tabelle 2: Zu ergänzende Nährstoffmengen bei ausreichender
Nährstoffversorgung des Bodens (Gehaltsklasse C) = Entzug

Standjahr in kg/ha

P
2
O

5
K

2
O MgO

Pflanzjahr 20 60 10

Wartejahr – keine Ernte 50 180 50

Ertragsanlage 50 180 50

Ist die anzustrebende Gehaltsklasse C laut Untersuchungs-
ergebnis nicht erreicht worden, so sind die in Tabelle 2 aufge-
führten Entzüge an Reinnährstoffmengen mit Hilfe des
Korrekturfaktors zu berechnen.

Tabelle 3: Korrekturfaktoren in Abhängigkeit von der
Gehaltsstufeneinteilung der Böden für Phosphat, Kalium und
Magnesium

Nährstoff  in A B C D E
mg/100 g Boden sehr niedrigniedrig anzustreben hoch sehr hoch

Faktor x 1,5 x 1,2 x 1 x 0,5 keine
Düngung

Eine Überprüfung der Versorgungsklasse C ist alle 2 bis 3 Jahre
(bis zu einer Bodentiefe von 60 cm) vorzunehmen.

3.  Düngungstermine

Bei der Düngung im Wasserschutzgebiet sind folgende
Düngungstermine unbedingt einzuhalten:

Tabelle 4: Düngungstermine

Standjahr Düngungstermin

Pflanzjahr Ergänzungsdüngung in einer Gabe
bis Ende Juni des Pflanzjahres

Düngung im Warte- fehlende Nährstoffe auf 2 Gaben aufteilen:
jahr ohne Ernte 1. Gabe Ende Mai

2. Gabe bis Mitte Juli

Ertragsanlagen vor dem Aufdämmen
• gesamte P

2
O

5
-Menge und 50% der K

2
O-

und Mg-Bedarfs geben

nach Stechende
• N-Gesamtbedarf und die restliche K

2
O-

und Mg-Düngung bis spätestens Mitte
Juli ausbringen

4.  Bodenvorbereitung zur Neuanlage

Ausgangspunkt der Maßnahmen im Vorbereitungsjahr zur
Spargelneuanlage ist das Analysenergebnis der Bodenprobe.
Die Bodenvorbereitung ist mindestens 1 Jahr vor der Neuan-
lage zu beginnen.
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4.1   Bodenprobenziehung

Zeitpunkt Bodentiefe zu untersuchende Gehalte

ein Jahr vor      0 - 30 cm P
2
O

5

der Pflanzung    30 - 60 cm K
2
O

MgO
Kalk
Bor

Kupfer
Humusgehalt

pH-Wert

Anhand der Bodengehaltsklasseneinstufung des Labors ist
die notwendige Vorratsdüngung mit Hilfe der nachfolgenden
Tabelle zu bestimmen, um die anzustrebende Versorgungs-
klasse C im Boden zu erreichen.

4.2  Vorratsdüngung

Tabelle  5:  Vorratsdüngung bei unterschiedlichen Versor-
gungsstufen in kg/ha

bei Einsatz Reinnähr- Versorgungsstufen
von organischer stoffe A B C D E

Substanz sehr niedrig anzu- hoch sehr
niedrig streben hoch

Ohne P
2
O

5
350 200 100 0 0

Stallmist K
2
O 350 200 150 100 0

MgO 300 150 80 0 0

300 dt/ha P
2
O

5
250 95 0 0 0

Stallmist K
2
O 110 0 0 0 0

MgO 200 50 0 0 0

500 dt/ha P
2
O

5
180 30 0 0 0

Stallmist K
2
O 0 0 0 0 0

MgO 120 0 0 0 0

100 m³ P
2
O

5
180 30 0 0 0

Kompost K
2
O 70 0 0 0 0

MgO 50 0 0 0 0

150 m³ P
2
O

5
100 0 0 0 0

Kompost K
2
O 0 0 0 0 0

MgO 0 0 0 0 0

Ein Humusgehalt von >1% ist anzustreben.

Zum Optimieren des Humusgehaltes sind einmalig zur Neuan-
lage je nach Ausgangswert maximal folgende Gaben möglich:

Humusgehalt AufwandmengeStallmist Bemerkung
im Boden Kompost

< 1 % 150 m³/ha 500 dt/ha
> 1 % 100 m³/ha 300 dt/ha Normalfall

Die Nährstoffgehalte an Phosphor, Kalium und Magnesium
sind bereits in der Tabelle 5 zur Berechnung der Vorrats-
düngung berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des N-Bedarfs muss die Mineralisierung des
Stickstoffs aus der organischen Substanz über die Jahre hin-
weg angerechnet werden.

Tabelle 6:  N-Mineralisierung aus der organischen Substanz

Jahr Stallmist Kompost

1. 30 - 40 % 15 %
2. 20 - 30 % 10 %
3. 10 % 5 bis 10 %

Aus Gründen der Minimierung der N-Auswaschung, Verbes-
serung der Bodenstruktur und Optimierung des Humus-
gehaltes ist ein entsprechendes Ablaufschema der Bodenvor-
bereitung einzuhalten.

Tabelle 7:  Ablaufschema der Bodenvorbereitung

Zeitpunkt Maßnahme

Feb. / März • Bodenanalyse

März / April • Kompostgabe mit nachfolgen-
dem Anbau einer Gründüngung

Juni • Gründüngung mulchen
• mineralische Ergänzungsdüngung

Juli • Kalkung vor der Tiefenbearbeitung
• nachfolgend Gründüngung z.B.

Futterhirse oder Ölrettich anbauen

im Spätwinter • Gründüngung mulchen und flach
einarbeiten

März / April des • Spargelpflanzung
folgenden Jahres

5.  Bewässerung

Eine Bewässerungsmöglichkeit ist im niederschlagsarmen
Unterfranken bei Jung- und Ertragsanlagen vorzusehen. In Er-
tragsanlagen beträgt der Gesamtwasserbedarf (Beregnung und
Niederschlag) in der Zeit von Mitte Juni bis Mitte September
450 mm. Die notwendige Zusatzbewässerung liegt zwischen
200 - 260 mm. Der Hauptbedarf liegt in Ertragsanlagen im Juli
und August bei je 100 - 120 mm. Pro Gabe ist die Wassermenge
bei trockenen Böden auf max. 20 mm zu begrenzen aus Gründen
der Nitrateinwaschung in nicht durchwurzelbare Boden-
schichten. Die Möglichkeit der Qualitätsberegnung während
der Stechzeit ist vorzusehen.

6.  Pflanzenschutz

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nur erlaubt, wenn die
Vorschriften des Pflanzenschutzgesetzes und der Verordnung
über Anwendungsverbote und Anwendungsbeschränkungen
für Pflanzenbehandlungsmittel in der jeweils geltenden Fas-
sung beachtet werden.

Grundsätzlich sind die Auflagen zum Grundwasserschutz, zum
Schutz von Wasserorganismen und die Abstandsauflagen ein-
zuhalten.

Az.: FB 14-072-04
Manöver und andere Übungen;
Einzelne Übungen der Bundeswehr

Die Infanterieschule Hammelburg führt nachstehende Übun-
gen durch:

am 30. 03. 2004

unter der Bezeichnung: „GELB“
Art der Übung: Orientierungsübung
Grenzen des Übungsraumes:Gemarkungen Gramschatz

und Güntersleben
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L A N D R A T S A M T     Nuß, stellv. Landrat
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Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen
der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die
Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen
Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder
Fund ist sofort der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Zur Abwicklung von Manöverschäden erteilen die Gemeinden,
das Amt für Verteidigungslasten, Finanzamt Würzburg,
Ludwigstr. 25 in 97064 Würzburg, sowie die Wehrbereichs-
verwaltung VI, Dezernat IV A 2, 80637 München, Dachauer  Str.
128, nähere Auskünfte.


